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2.1.6 Demokratiepolitische und verwaltungs-
relevante Fragen

Nachfolgeproblem:
Die überwiegende Zahl der BürgermeisterIn-
nen übt diese wichtige Managementaufgabe 
nach wie vor nebenberuflich aus. Durch die 
hohe Verantwortung des Amtes, den intensi-
ven zeitlichen Aufwand, aber auch durch die 
sinkenden Gestaltungsmöglichkeiten klagen 
kommunale EntscheidungsträgerInnen zu-
nehmend darüber, dass es vor allem in kleinen 
Gemeinden immer schwieriger wird, Kandi-
datInnen für die zahlreichen Funktionen auf 
kommunaler Ebene – insbesondere für das 
Bürgermeisteramt – zu finden.

Gemeindevereinigungen bieten daher auch 
eine Chance, das Bürgermeisteramt wieder 
attraktiver zu machen, da größere Gemein-
den zum einen auch größere Handlungsop-
tionen eröffnen und zum anderen die Mög-
lichkeit besteht, dieses Amt als Vollzeitamt 
auszuüben.

Rechtssicherheit und Professionalität 
der Verwaltung/Ansprüche der BürgerInnen:
Erfahrungen zeigen, dass insbesondere klei-
ne Gemeinden in speziellen Materien (Ab-
gaben, Raumplanung, Baurecht, etc.) zuneh-
mend an Grenzen stoßen. Aktuell müssen 

viele Gemeinden ob der Komplexität der 
Rechtsmaterien auf externe Sachverständige 
zurückgreifen.

Ab einer gewissen EinwohnerInnenzahl neh-
men die Fallzahlen zu, so dass auch die Routi-
ne bei der Behandlung von Rechtsfällen steigt 
oder auch juristisch geschultes Personal ein-
gestellt werden kann. In größeren Einheiten 
erhöht sich somit der Professionalisierungs-
grad der Verwaltung.

Weiters ergeben sich durch erweiterte Ge-
meindegrenzen erhöhte Handlungsspiel-räu-
me in der Gestaltung der Dienstleistungsan-
gebote: Nicht die Nähe zum Gemeindeamt ist 
für den/die BürgerIn entscheidend, sondern 
die Qualität der angebotenen Leistungen. Fa-
milienfreundlichere Öffnungszeiten im Kin-
dergarten oder im Gemeindeamt können in 
größeren Einheiten eher angeboten werden.

Hoher Koordinationsaufwand zwischen den 
Verwaltungsebenen:
Die hohe Anzahl von Gemeinden führt auch 
zu einem hohen Koordinations- und Ver-
waltungsaufwand zwischen den Ebenen Ge-
meinde, Bezirk und Landesverwaltung (z.B. 
Flächenwidmungspläne, Örtliche Entwick-
lungskonzepte, Aufsichtsverfahren, Prüfun-
gen der Rechnungsabschlüsse, etc.).
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5 Karl WEIHS, Gemeindestrukturverbesserungen in Steiermark. In: 1948-1978 – 30 Jahre steirischer 
Gemeindebund. Styria, Graz 1978

2.2 Entwicklung der Gemeinden in der 
Steiermark und in benachbarten Ländern

2.2.1 Entwicklung der steirischen Gemeinden 
seit 1848 im Überblick
Mit dem provisorischen Gemeindegesetz vom 
17. März 1849 kam es auf dem Gebiet der 
heutigen Steiermark zur Errichtung von 1011 
Ortsgemeinden, welche sich meist aus mehre-
ren Katastral- bzw. Steuergemeinden zusam-
mensetzten. 1868 waren dies 1004, im Jahr 
1910 gab es 1022; die EinwohnerInnenzahl 
stieg in diesem Zeitraum um rund 50% auf 
fast 970.000 Steirerinnen und Steirer. 1922 
bis 1937 stieg die Zahl der Ortsgemeinden auf 
1029, die Gemeindeteilungen fanden vor al-
lem im Süden statt.

Die erste wirklich in die Struktur der steiri-
schen Ortsgemeinden eingreifende Maßnah-
me nach 1848/49 brachte die Zeit des Dritten 
Reichs. Zwar ist auch hier quantitativ kein 
dramatischer Bruch festzustellen, jedoch wur-
de durch zahlreiche Eingemeindungen Graz 
um beinahe 70.000 EinwohnerInnen vergrö-
ßert. Auch andere lokale Zentren wie Leoben, 
Kindberg oder Stainz wurden durch Einge-
meindungen deutlich vergrößert. An den ge-
samtsteirischen Verhältnissen, nämlich der 
Tatsache, dass immer noch ungefähr die Hälf-
te aller Ortsgemeinden weniger als 500 Ein-
wohnerInnen und ein weiteres Drittel 501 bis 
1.000 EinwohnerInnen aufwies, änderte dies 
jedoch noch nichts.

Erste Zusammenlegungen erfolgten in den 
Jahren 1947 bis 1949, in den 1950ern wurden 
dann insgesamt 96 Zusammenlegungen vorge-
nommen, an welchen 217 Gemeinden beteiligt 
waren. Damit hatte sich erstmals eine größe-
re Verschiebung weg von einem hohen Anteil 
an Gemeinden unter 500 Einwohner Innen 
(von 44,5% auf 38,5%) hin zu einem höhe-
ren Anteil an Gemeinden von 1.001 bis 2.000 

EinwohnerInnen (von 14,2% auf 18,2%) er-
geben. Der Anteil der Gemeinden mit unter 
1.000 EinwohnerInnen hatte sich dabei kaum 
verändert (von 33,8% auf 34,1%).

In den 1960er Jahren wurde mit der Verei-
nigung von 514 zu 189 Gemeinden – der 
Großteil davon erfolgte 1967 bzw. 1968 
– die steirische Gemeindestruktur nachhal-
tig verändert. Der Anteil der Gemeinden bis 
1.000 EinwohnerInnen wurde dabei nahezu 
halbiert, jener der Gemeinden von 1.001 bis 
2000 EinwohnerInnen wurde mehr als ver-
doppelt. Die Reaktion der Bevölkerung bzw. 
der GemeindevertreterInnen kann mit einem 
Satz von Karl Weihs zusammengefasst wer-
den, der 1978 schrieb: „Rückschauend kann 
gesagt werden, dass niemand mehr von den 
erfolgten Gebietsänderungen spricht; sie sind 
also dem Interesse der Bevölkerung nicht 
zuwidergelaufen.“  5

Aktuell ist der Anteil der untersten Größenka-
tegorien wieder im Ansteigen begriffen, wäh-
rend die Zahl der Gemeinden von 1.001 bis 
2.000 EinwohnerInnen sowohl in absoluten 
als auch in relativen Zahlen rückläufig ist. 

Auffällig ist auch, dass die Anzahl der Ge-
meinden mit 10.001 bis 50.000 Einwohner-
Innen in den letzten 30 Jahren von 10 auf 4 
gesunken ist. Aus diesen beiden Tatsachen er-
gibt sich auch das Anwachsen des Anteils der 
Orte von 5.001 bis 10.000 EinwohnerInnen 
von 13 im Jahr 1970 auf 26 im Jahr 2011.

Insgesamt kann damit für die letzten Jahre ein 
Trend zu kleineren Gemeindegrößen inklusi-
ve eines starken Schrumpfens von regionalen 
Zentren festgestellt werden.
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2.2.2 Gemeindevereinigungen in der Schweiz
In der Schweiz ist in den letzten Jahren ein 
Trend zu Gemeindevereinigungen erkennbar, 
in vielen Kantonen wurden Reformprojekte 
gestartet. 

Ausgangspunkte für Strukturreformen sind 
zum einen die hohe Anzahl an Kleingemein-
den, zum anderen haben die Gemeinden 
immer anspruchsvollere Aufgaben zu über-
nehmen, sodass auf Grund der zeitgleich sta-
gnierenden finanziellen Ressourcen die Leis-
tungsgrenzen vieler Gemeinden erreicht sind. 
Von Gemeindevereinigungen wird erwartet, 
dass diese die Effektivität und die Effizienz 
der Aufgabenerfüllung steigern und die Wirk-
samkeit des Handelns von Gemeindeverwal-
tungen zunimmt. Weitere Gründe werden in 
den erweiterten raumplanerischen Möglich-
keiten und der damit verbundenen Steigerung 
der Attraktivität und Verbesserung der Wett-
bewerbsposition gesehen.

2.2.3 Gemeindevereinigungen in Deutschland
Die Gründe für Gemeindegebietsreformen 
sind ähnlich wie in der Schweiz. Einerseits 
soll eine fiskalische Entlastung im öffentli-
chen Verwaltungsbereich erreicht werden, 
zum anderen sind Gebietsreformen eine Ant-
wort auf den „Effekt der Globalisierung“. 
Auch der Bevölkerungsrückgang und damit 
verbunden die sinkenden öffentlichen Mittel 
werden als Gründe für Gebietsreformen ge-
nannt. Ziele der Neugliederung liegen in der 
Schaffung gemeindlicher Strukturen, die in 
der Lage sind, die eigenen und übertragenen 
Aufgaben dauerhaft in entsprechender Quali-
tät zu erfüllen. 

2.3 Regionext

Mit dem 2005 gestarteten Projekt Regionext 
wurde ein zentraler Schritt in Richtung Neu-
organisation und Bündelung der steirischen 
Regionen und Gemeinden gesetzt. Durch die 

6 LGBl.:Nr. 89/2008
7 LGBl.: Nr. 111/2011
8 LGBl.: Nr. 92/2008 

Gliederung der Steiermark in sieben Regionen 
und rund 90 Kleinregionen konnte eine stärke-
re thematische und strukturelle Bündelung der 
AkteurInnen in der Steiermark erreicht werden.

Großregionen der Steiermark
Im Jahre 2008 erfolgte durch eine Novelle 6 
zum Steiermärkischen Raumordnungsgesetz 
ein weiterer Meilenstein bei der Entwicklung 
der steirischen Regionen. In den sieben Re-
gionen wurden Regionalversammlungen und 
Regionalvorstände eingerichtet, in welchen 
die politischen VertreterInnen der Regionen 
zentrale Themen diskutieren und über wichti-
ge Leitprojekte entscheiden. Eine weitere No-
velle 7 des ROG im Herbst 2011 bedeutet eine  
Neuerung für die steirischen Regionen: diese 
erhielten Rechtspersönlichkeit und können 
nun beginnend mit Jänner 2012 selbst Trä-
ger von Rechten und Pflichten werden. Des 
weiteren ist die Gründung von Regionalen 
EntwicklungsgmbHs vorgesehen, wodurch – 
noch stärker und effizienter als bisher – eine 
Bündelung auch der regionalen Strukturen 
erreicht werden soll. So werden diese Regio-
nalentwicklungsgesellschaften nicht nur Trä-
ger der bereits bestehenden Regionalmanage-
ments sein, sondern es können auch Themen 
wie Bezirksjugendmanagement, Steirischer 
Beschäftigungspakt und vieles mehr in diese 
Strukturen eingegliedert werden.

Kleinregionen der Steiermark
Ebenfalls im Jahr 2008 ermöglichte die Novel-
le 8 zur Steiermärkischen Gemeindeordnung 
die Gründung von Kleinregionen in der Steier-
mark, deren Größe variiert von 3 Gemeinden 
bis zu ganzen Bezirken. Die Kleinregionen 
widmen sich – auf Basis eines Kleinregiona-
len Entwicklungskonzepts – der Kooperation 
in unterschiedlichsten Themenbereichen, be-
ginnend von Abfallwirtschaftszentren bis hin 
zu gemeinsamem Einkauf oder dem Aufbau 
von Steuerverbünden. Viele, gut funktionie-
rende Kooperationen konnten so in den letz-
ten Jahren aufgebaut werden.
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Durch diesen Bewusstseins- aber auch Um-
setzungsprozess, der mittlerweile seit über 
sechs Jahren in der Steiermark verfolgt wird, 
hat sich in den steirischen Gemeinden und 
Regionen ein überdurchschnittlich hohes Be-
wusstsein für die Themen Zusammenarbeit, 
Abstimmung und strukturelle Bündelung er-
geben. Die vielen, gut funktionierenden Ko-
operationen belegen dies. Dieser Weg der the-
matischen Kooperationen soll auch weiterhin 
in der Steiermark beschritten werden.

Darüber hinaus hat sich in der nun jahrelan-
gen Erfahrung mit dem Kooperationsthema 
in der Steiermark aber auch gezeigt, dass es 
zwar Kooperationen in den unterschiedlichs-
ten Bereichen gibt, jedoch kaum zu jenen 

Themen, die stark die bisherigen Entschei-
dungsstrukturen der Gemeinden berühren: 
Kooperationen zu den Themen Raumpla-
nung, gemeinsame Siedlungsentwicklung, 
Wirtschaftsentwicklung sind nach wie vor rar 
gesät. Eine weitere Erkenntnis aus den letzten 
Jahren ist, dass Kooperationen sehr stark vom 
Interesse und Engagement von einzelnen Per-
sonen abhängig sind und kein wirklich dau-
erhaftes, nachhaltiges Instrument zur Struk-
turveränderung darstellen. Kooperationen 
bleiben sehr stark geprägt vom Charakter der 
Unverbindlichkeit und jederzeitiger Rück-
führbarkeit in Einzelentscheidungen und 
Einzelstrukturen, Einigungsprozesse müssen 
auf mehreren Ebenen und durch verschiedene 
Gremien erfolgen. 
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3. Ziele der Gemeindestrukturreform

„STÄRKERE GEMEINDEN – GRÖSSERE 
CHANCEN“

Oberstes Ziel der Gemeindestrukturreform 
ist die Stärkung der zukünftigen Leistungs-
fähigkeit der Gemeinden zur Erfüllung der 
ihnen zugedachten Aufgaben und Funktionen 
zum Wohle der Bevölkerung. Die Gemeinden 
müssen dauerhaft in der Lage sein, auch in 
Zukunft ihre Aufgaben sachgerecht, effizient 
und in entsprechender Qualität zu erfüllen.

3.1. Ziele

• Die Strukturreform soll wirtschaftliche, 
leistungsfähige und professionelle Gemein-
den ermöglichen, die in der Lage sind, ihre 
gesetzlichen Aufgaben ohne Haushalts-
abgang zu erfüllen und über eine ausrei-
chende freie Finanzspitze für Investitionen 
verfügen. Die vorhandene kommunale Inf-
rastruktur soll effizient genutzt werden. Die 
Grundversorgung der Bevölkerung mit pri-
vaten und öffentlichen Dienstleistungen ist 
im jeweiligen Gemeindegebiet abzudecken.

• Die Strukturreform soll den Gemeinden 
entsprechende raumordnungs- und ver-
kehrspolitische Maßnahmen ermöglichen, 
die eine bessere Nutzung der vorhandenen 
Fläche für den Siedlungsraum und für  die 
wirtschaftliche Entwicklung gewährleis-
ten. Real bestehende Siedlungsverflech-
tungen sollen sich in den administrativen 
Strukturen der Gemeinden widerspiegeln.

• Die Strukturreform soll das Engagement 
für das Gemeinwohl und die Ausübung eh-
renamtlicher Tätigkeiten durch geeignete 
Maßnahmen erhalten und stärken.

3.1.1 Wirtschaftliche, leistungsfähige und 
professionelle Gemeinden
Die Strukturreform soll wirtschaftliche, leis-
tungsfähige und professionelle Gemeinden 

ermöglichen, die in der Lage sind, ihre ge-
setzlichen Aufgaben ohne Haushaltsabgang 
zu erfüllen und über eine ausreichende freie 
Finanzspitze für Investitionen verfügen. Die 
vorhandene kommunale Infrastruktur soll ef-
fizient genutzt werden.

Wirtschaftliche Gemeinden
Die Zahl der Abgangsgemeinden, die ihre 
Pflichtaufgaben nicht mehr aus eigener Kraft 
erfüllen können, hat sich seit dem Jahr 2006 
ständig erhöht. Im gleichen Ausmaß hat die 
Fähigkeit, durch die freie Finanzspitze Inves-
titionen zu tätigen, abgenommen. Die demo-
grafische Entwicklung wird bis zum Jahr 2030 
mehr als die Hälfte der 542 Gemeinden weiter 
schwächen. Abnehmende Bevölkerungszahl 
bedeutet auch abnehmende Finanzkraft. Hier 
gilt es, zeitgerecht gegen zu steuern und die 
Synergien durch eine Strukturreform zu heben.

Es ist daher die erklärte Absicht der Lan-
desregierung, durch neue Strukturen die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit Finanzkraft zu 
stärken, Kosten einzusparen und den Gemein-
den wieder Investitionen in die Zukunft zu 
ermöglichen.

Leistungsfähige Gemeinden
Nur größere Einheiten sind dauerhaft in der 
Lage, die vorhandene Infrastruktur zu erhal-
ten oder sogar auszubauen. Kleinere Gemein-
den haben sehr oft Schwierigkeiten, die Fol-
gekosten dieser Infrastruktur zu finanzieren 
und erwirtschaften Defizite. 

Die Strukturreform hat auch das Ziel, diese 
kommunale Infrastruktur wie z.B. Veran-
staltungshallen, Sportplätze, etc. effizient zu 
nutzen.

Die Versorgung der Bevölkerung mit öffentli-
chen und privaten Gütern und Dienstleistun-
gen in zumutbarer Entfernung soll vor allem 
durch die Stärkung der Funktionsfähigkeit be-
stehender Zentren sichergestellt werden bzw. 
ist es das Ziel der Gemeindestrukturreform, 
bei einer Vereinigung von Gemeinden regio-
nale Zentren zu schaffen, die diese Grundver-
sorgung leisten können.
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Durch längere Öffnungszeiten bei Gemeinde-
ämtern oder Abfallservicezentren oder durch 
das Angebot von Nachmittagsbetreuungen in 
Schulen und Kindergärten können größere 
Einheiten ein besseres Service anbieten. 

Der vielleicht größeren Entfernung zum neu-
en Gemeindeamt ist entgegen zu halten, dass 
die Mobilität stark zugenommen hat und die 
Häufigkeit der persönlichen Kontakte zur Ge-
meindeverwaltung überschaubar ist.

Hinzu kommt, dass vermehrte elektronische 
Verfahren die Zahl der persönlichen Kontakte 
noch weiter senken. Darüber hinaus können 
dezentrale kleine BürgerInnenservicestellen 
oder auch mobile Serviceeinheiten, die tem-
porär wohnortnah Leistungen anbieten, einge-
richtet werden.

Professionelle Gemeinden
Die BürgerInnen haben einen Anspruch auf 
eine qualitativ hochwertige und kostengüns-
tige Verwaltung. Die Vollziehung der Bundes- 
und Landesgesetze stellen an die Mitarbeiter-
Innen der Gemeinden hohe Anforderungen. In 
kleinen Gemeinden gibt es in der Verwaltung 
oft nur einen Gemeindebediensteten, der im 
Urlaubs- oder Krankheitsfall keine Vertretung 
hat. Die Strukturreform soll eine professionel-
le Verwaltung mit der Möglichkeit der Spezi-
alisierung von Bediensteten in den einzelnen 
Verwaltungsgebieten sowie eine vernünfti-
ge Vertretungsregelung der AmtsleiterInnen 
ermöglichen.

Jede neue Gemeindekooperation zwischen 
Gemeinden hat in der Vergangenheit neue or-
ganisatorische Strukturen nach sich gezogen. 
Ziel der Gemeindestrukturreform ist in die-
sem Zusammenhang eine Bereinigung, Ver-
einfachung und Zusammenführung vorhande-
ner Strukturen, um die Gemeinden und ihre 
Organe zu entlasten. Im Sinne der BürgerIn-
nenfreundlichkeit sollen raschere demokra-
tisch legitimierte Entscheidungen getroffen 
und notwendige Zukunftsaufgaben in größe-
ren (regionalen) Kontexten gelöst werden.

Wie im Analyseteil beschrieben, wird es im-
mer schwieriger werden, geeignete Personen 
zu finden, die bereit sind, politische Ämter 
auszuüben. Die Strukturreform will größere 
Gemeindeeinheiten schaffen, die auch finan-
ziell attraktiver sind.

3.1.2 Abgestimmte raumordnungs- und 
verkehrspolitische Maßnahmen
Die Strukturreform soll den Gemeinden ent-
sprechende raumordnungs- und verkehrspoli-
tische Maßnahmen ermöglichen, die eine bes-
sere Nutzung der vorhandenen Fläche für den 
Siedlungsraum und für die wirtschaftliche 
Entwicklung gewährleisten. Real bestehende 
Siedlungsverflechtungen sollen sich in den 
administrativen Strukturen der Gemeinden 
widerspiegeln.

Die Vereinigung von Gemeinden zu größeren 
Einheiten hat neben den bereits dargestellten 
wirtschaftlichen Aspekten auch Vorteile hin-
sichtlich der Raumentwicklung und Raum-
nutzung. Wichtige auf die Zukunft ausgerich-
tete Vorhaben, wie z.B. die Ausweisung von 
Bauland oder von gewerblich genutzten Flä-
chen, müssen in größeren (regionalen) Kon-
texten gelöst werden. Ein wichtiges Anliegen 
bei den Vorschlägen zur Gemeindestrukturre-
form ist es daher, räumliche Funktionen so in 
den Gemeinden zu bündeln, dass im Wesent-
lichen eine Deckung zwischen der Gebiets-
körperschaft Gemeinde mit ihren Entschei-
dungsgremien (Gemeinderat) und den sich 
ergänzenden Daseinsgrundfunktionen Woh-
nen, Arbeiten, Versorgung, Naherholung und 
Bildung stattfindet. Diese Funktionen für den 
täglichen Bedarf sollen in einer Gemeinde be-
reitgestellt werden können. Selbstverständlich 
gibt es darüber hinaus zahlreiche überörtliche 
und regionale Verflechtungen, wie alle Arten 
der höherrangigen zentralörtlichen Infrastruk-
tur und Arbeitsplatzangebote. 

Größere Gemeinden, die den angeführten 
Zielsetzungen entsprechen, können die Instru-
mente der örtlichen Raumplanung völlig neu 
einsetzen, indem die mittel- und langfristige 
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Entwicklung tatsächlich auf der jeweiligen 
Gemeindeebene gestaltbar ist. 

3.1.3 Stärkung des Engagements für das 
Gemeinwohl und Ehrenamt
Die Strukturreform soll das Engagement für 
das Gemeinwohl und die Ausübung ehren-
amtlicher Tätigkeiten durch geeignete Maß-
nahmen erhalten und stärken.  

Viele BürgerInnen sind in ihrer Gemeinde eh-
renamtlich tätig. Die lokale Identität prägt und 
motiviert zu gemeinschaftlichen Tätigkeiten 
in Vereinen, bei den Einsatzorganisationen 
oder im Sozialbereich. Diese gewachsene 
Solidarität soll weiterhin unterstützt werden, 
deshalb bleiben diese Tätigkeiten durch die 
Strukturreform unberührt. Auch wenn die 

neue Gemeindeverwaltung eventuell in die 
Nachbargemeinde rückt, können die ehren-
amtlichen Funktionen oder Tätigkeiten weiter 
in der Ortschaft ausgeübt werden. Sie sollen 
dabei ihre Eigenständigkeit und ihre Traditi-
onen behalten – gänzlich unabhängig von der 
Gemeindevereinigung. Die Vielfalt im Ver-
einsleben ist ausdrücklich erwünscht.

Die BürgermeisterInnen sind die ersten und 
wesentlichsten Ansprechpersonen für die An-
liegen der GemeindebürgerInnen. Ihr Enga-
gement für das Gemeinwohl ist unverzichtbar. 
Daher können auch von der Strukturreform be-
troffene Gemeinden weiterhin ihre Ortsteilbür-
germeisterin oder ihren Ortsteilbürgermeister 
haben. Diese vertreten weiterhin die Interessen 
ihres Ortsteiles in der neuen Gemeinde.
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3.2  Lösungsansatz/Methodik

Bildung von regionalen Gemeindezentren 
(Orientierung am funktionalen „Zentrale-  
Orte-Konzept“)

Aufgrund der Ausgangslage und der defi-
nierten Ziele ist die Landesregierung der An-
sicht, dass sich die Gemeindestrukturreform 
am Konzept der „Zentralen Orte“ orientieren 
soll. Die Grundidee dieses Konzeptes ist es, 
im Rahmen einer funktionalen Gliederung be-
deutende Orte festzulegen, in denen eine Min-
destzahl von zentralen Diensten angeboten 
wird, die auch von benachbarten Gemeinden 
in Anspruch genommen werden. Der Grad 
der Zentralität kann je nach der vorhandenen 
Dienstleistungseinrichtung variieren. Zent-
rale Orte bilden die gemeindlichen Lebens-
welten realitätsnah ab. Die Gemeindestruk-
turreform dient auch dazu, die tatsächliche 
Entwicklung eines Gebietes organisatorisch 
nachzuvollziehen.

Durch eine Annäherung der administrativen 
Gemeindegrenzen an die funktionalen Ver-
flechtungs- und Nutzungsräume wird es ein-
facher, Nutzen und Kostentragung der hier-
für erstellten Infrastruktur in der neuen und 
größeren Gemeinde zur Deckung zu bringen 
(fiskalische Äquivalenz: alle NutznießerInnen 
öffentlicher Leistungen tragen gemeinsam zu 
deren Finanzierung bei). 

Des Weiteren lassen sich durch die Neuab-
grenzung der regionalen Gemeindezentren 

die dortigen Kräfte bündeln, gehen Ressour-
cen nicht im kleinräumigen Wettbewerb oder 
kontraproduktiven Handeln verloren, son-
dern können zur Stärkung der regionalen Ge-
meindezentren genutzt werden. Als größere 
Einheiten sind die Gemeinden gewichtigere 
Verhandlungspartner und müssen weniger 
fürchten, im kleinräumigen Wettbewerb ge-
gen andere ausgespielt zu werden. Gerade 
dort, wo in der Vergangenheit kleinräumi-
ger Wettbewerb zwischen Zentren und deren 
Umlandgemeinden die Entwicklungschancen 
aller beeinträchtigt und zur Schwächung ei-
ner Stadtregion geführt hat, könnte dieser ne-
gative Wettbewerb nachhaltig ausgeschlossen 
werden.

Strukturreformen von Gemeinden eines zu-
sammenhängenden Siedlungsgebietes im 
Stadt-Umland-Bereich eröffnen die Chan-
ce zu einer ganz neuen und zukunftsgerich-
teten Entwicklungspolitik mit Blick auf die 
Stärkung der Region insgesamt. Bisher nur 
schwer zu koordinierende Entwicklungspo-
litiken, wie die Siedlungsentwicklung, die 
Verkehrsplanung, die überörtliche Infrastruk-
tur, Wirtschafts- und Standortpolitik würden 
deutlich einfacher. 

Neben der Verbesserung der Effizienz könn-
ten somit die regional verfügbaren Ressour-
cen besser genutzt (Auslastung von Infra-
struktur) werden.
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Die Gründe und Ziele für den Prozess einer 
Gemeindestrukturreform in der Steiermark 
wurden in den vorangegangenen Kapiteln aus-
führlich dargelegt. Die ebenfalls dargestellten 
regionalen Unterschiede in der Steiermark 
(u.a. Topografie, demografische Entwicklung, 
Haushaltsentwicklung, etc.) erfordern zusätz-
lich eine auf den jeweiligen individuellen 
Vereinigungsfall abgestimmte Betrachtung 
anhand festgelegter Kriterien.

Die Ableitung dieser Kriterien aus den Zielen 
zur Schaffung leistungsfähiger, wirtschaftli-
cher und professioneller regionaler Gemein-
dezentren erfordert die Berücksichtigung ei-
ner Vielzahl von Daten und Grundlagen. Bei 
der Festlegung der Kriterien wird ein mehrdi-
mensionaler Ansatz verfolgt, der umfassendes 
Datenmaterial über monetäre, infrastrukturel-
le und Raumplanungs-Strukturen auf kommu-
naler Ebene heranzieht. Insbesondere findet 
aber die Abbildung der bereits existierenden 

Aktionsräume der Menschen, in weiterer 
Folge als Lebensrealitäten (angelehnt an das 
„Zentrale-Orte-Konzept“) definiert, Eingang 
in die Ausarbeitung des Kriterienkatalogs. 

Durch die Analyse anhand dieser Kriterien 
wird objektiv herausgearbeitet, ob ein Erfor-
dernis für eine Gemeindevereinigung gege-
ben ist. In diesem Analyseschritt sind insbe-
sondere auch die Funktionen der Gemeinden 
im Sinne des „Zentrale-Orte-Konzept“ zu 
berücksichtigen (z.B.: erbringt die Gemein-
de als zentraler Ort bereits Leistungen für 
Umlandgemeinden). 

Sollte diese Analyse einen Veränderungsbe-
darf ergeben, so sind bei der Umsetzung wei-
tere Kriterien zu berücksichtigen. 

Die unten stehende Grafik fasst die Kriterien 
nach den Gründen und in Folge den zu beach-
tenden Grundsätzen zusammen.

4. Kriterien der Gemeindestrukturreform

Kriterien

Lebensrealitäten – „Orientierung am Zentrale-Orte-Konzept

Ziel: Regionale Gemeindezentren

Gemeinsame Grenzen / 
Geografische Lage 

der Gemeinden 
(Topografie)

Bestehende 
Kooperationen

Haushalts - 
entwicklung

Demografische 
Entwicklung

Raumordnungs-
politische und 

infrastrukturelle 
Gesichtspunkte
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4.1 Kriterien für die Analyse der Notwendigkeit 
einer Gemeindevereinigung 

Die Ableitung von Kriterien zur Schaffung 
leistungsfähiger, wirtschaftlicher und professi-
oneller regionaler Gemeindezentren erfordert 
die Berücksichtigung einer Vielzahl von Da-
ten und Grundlagen. Neben der Haushaltsent-
wicklung, der demografischen Entwicklung, 
raumordnungspolitischer und infrastruktu-
reller Gesichtspunkte sowie den bestehenden 
Kooperationen, bildet vor allem die Abbildung 
der bereits existierenden Aktionsräume der 
Menschen, in weiterer Folge als Lebensreali-
täten definiert, die Grundlage der Analyse. 

Lebensrealitäten – „Zentrale-Orte-Konzept“
Der Qualität der Versorgung mit zentralen 
Einrichtungen kam in den letzten Jahren gro-
ße Bedeutung zu. Zentrale Orte sind Orte mit 
einem sogenannten Bedeutungsüberschuss, 
d.h. sie versorgen andere Gemeinden und so-
mit die Bevölkerung außerhalb ihrer derzeiti-
gen Verwaltungsgrenzen mit Dienstleistungen 
und Gütern mit. Zentrale Orte entwickelten 
sich vor allem durch den Markt und die Stand-
ortentscheidungen von Unternehmen bzw. die 
Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleis-
tungen durch die Bevölkerung. 

Im Rahmen des Steiermärkischen Landesent-
wicklungsprogrammes 2009 und der regiona-
len Entwicklungsprogramme wurden zentrale 
Orte von landesweiter, regionaler und teilre-
gionaler Bedeutung festgelegt. Die Einzugs-
gebiete dieser zentralen Orte erstrecken sich 
meist über große Flächen und dienen der Ver-
sorgung der Bevölkerung vor allem mit hö-
herrangigen Diensten und Gütern. Aus diesem 
Grund finden diese Berücksichtigung bei der 
Analyse, sind aber nicht a priori Basis für und 
gleichzusetzen mit einer Neugliederung der 
Kommunalstruktur. 

Um eine mögliche neue Gemeindestruktur in 
der Steiermark ableiten zu können, bedarf es 
vor allem der Betrachtung der Grundversor-
gung der Bevölkerung mit zum Teil täglich in 
Anspruch genommenen Gütern und Dienst-
leistungen bzw. Einrichtungen, die breiter und 

in höherer Dichte über die Steiermark verteilt 
und für die Bevölkerung in ihrem Alltag von 
großer Relevanz sind.

Zur Darstellung tatsächlicher „Lebensreali-
täten“ der Bevölkerung wurde eine Auswahl 
von Einrichtungen getroffen: 

• Kindergarten

• Volksschule

• Nahversorger

• Gasthaus

• Arzt/Ärztin (Allgemeinmedizin)

• Pfarre/Kirche

• Bank

• Apotheke

• Rettung

• Postamt/Postpartner

Die Auswahl der Einrichtungen ist ein re-
präsentativer Querschnitt jener Einrichtun-
gen, welche häufig von der Bevölkerung in 
Anspruch genommen werden. Sie stellen die 
notwendige Grundversorgung der Bevölke-
rung dar und begründen die täglichen Ak-
tionsräume der Menschen. Jede Gemeinde 
sollte über eine Mindestanzahl dieser öffentli-
chen und privaten Dienstleistungen verfügen, 
die von verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
in Anspruch genommen werden. Das Fehlen 
mehrerer derartiger Einrichtungen in einer 
Gemeinde ist ein Indiz, dass diese Leistun-
gen bereits jetzt von der Bevölkerung in einer 
anderen Gemeinde in Anspruch genommen 
werden und sich folglich der Lebensraum 
der Bevölkerung bereits über die politischen 
Grenzen der Gemeinden hinaus erweitert hat.
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 Es haben sich Gemeinden herausgebildet, die 
durch ihr umfassendes Angebot bereits eine 
Versorgungsfunktion für umliegende Gemein-
den wahrnehmen. Diese Gemeinden werden 
als Regionale Gemeindezentren definiert.

Dem Ziel, die Grundversorgung der Bevöl-
kerung mit privaten und öffentlichen Dienst-
leistungen im jeweiligen Gemeindegebiet 
abzudecken, soll durch die Vereinigung von 
Gemeinden mit funktionalen regionalen Ge-
meindezentren oder, falls dies aus gewichti-
gen topografischen Gründen nicht möglich ist, 
durch die Vereinigung von Gemeinden, mit 
dem Ziel der Herausbildung eines regionalen 
Gemeindezentrums, entsprochen werden. 

Gleichzeitig wird dadurch dem Ziel, die ad-
ministrativen Gemeindegrenzen an die funk-
tionalen Verflechtungs- und Nutzungsräume 
anzugleichen und damit die Entwicklungs-
möglichkeiten dieses Raumes (Raumplanung, 
Wirtschaftsförderung, etc.) zu verbessern, 
entsprochen.

Haushaltsentwicklung
Ein wesentliches Kriterium für eine wirt-
schaftliche Gemeinde ist ein ausgeglichener 
Haushalt und eine freie Finanzspitze für In-
vestitionen. Wie bereits im Teil  2.1.3 dieses 
Leitbildes ausführlich dargestellt, hat sich die 
Zahl der Abgangsgemeinden in den letzten 
Jahren verdoppelt und die Höhe des Haus-
haltsabganges nahezu vervierfacht, wovon 
vor allem Gemeinden unter 1000 Einwohner-
Innen betroffen sind. Die Strukturreform soll 
es den Gemeinden ermöglichen, ihre Aufga-
ben ohne Haushaltsabgang zu erfüllen und ei-
nen gewissen Spielraum für Investitionen zu 
haben.

Demografische Entwicklung
EinwohnerInnenzahl und prognostizierte Be-
völkerungsentwicklung sind entscheidende 
Kriterien für die Funktionsfähigkeit eines 
Gemeinwesens. Weiters bedürfen Infrastruk-
tureinrichtungen einer kritischen Anzahl an 
(möglichen) NutzerInnen, um diese mit aus-
reichender Auslastung und der Möglichkeit ei-
nes sinnvollen Managements auszustatten. Bei 

der Bevölkerungszahl und deren Altersklassen 
sind die zu erwartenden – in vielen Regionen 
der Steiermark dramatischen – demografi-
schen Entwicklungen zu berücksichtigen. Die 
EinwohnerInnenzahl spielt auch hinsichtlich 
des Erreichens einer höheren Gewichtung 
durch den abgestuften Bevölkerungsschlüssel 
und den damit verbundenen höheren Gemein-
deeinnahmen eine wichtige Rolle. 

Raumordnungspolitische und 
infrastrukturelle Gesichtspunkte 
Zusammenhängende bzw. zusammengewach-
sene Siedlungsstrukturen sind ein Indikator, 
dass Standortentscheidungen der Bevölkerung 
und der Wirtschaft (Wohnen bzw. etwa bei In-
dustrie- oder Gewerbegebieten) bereits grenz-
überschreitend getroffen werden. Sie zeigen 
auch Bereiche, in denen Infrastruktur sowie 
Versorgungs- und Dienstleistungsangebote 
von Seiten der Bevölkerung bereites übergrei-
fend genutzt werden. Zudem stellen gemein-
same/zusammenhängende lineare Infrastruk-
turen wie etwa Gemeindestraßen, Kanalnetze, 
aber auch bereits gemeinschaftlich genutzte 
hochbauliche Infrastruktur einen wichtigen 
Ansatzpunkt für eine neue Gemeindestruktur 
dar. In diesem Kontext sind Stadt-Umland-
Beziehungen und die damit verbundenen Aus-
wirkungen (Infrastrukturvorhaltung durch die 
Stadt, etc.) bis hin zu Stadt-Umland-Konflik-
ten von besonderer Bedeutung. 
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4.2 Ergänzende Kriterien bei einer 
Gemeindevereinigung 

Folgende Kriterien sollen bei einer Vereini-
gung – ergänzend zu den bereits beschriebenen 
Kriterien – berücksichtigt werden. 

Gemeinsame Grenzen / Geografische Lage 
der Gemeinden (Topografie)
Voraussetzung für eine Vereinigung von Ge-
meinden ist ein gemeinsamer Grenzverlauf 
sowie die Berücksichtigung der Topografie. 
Die neuen Gemeindestrukturen sollten geo-
grafische Situationen – wie etwa geschlossene 
Talschaften oder Beckenlagen – berücksichti-
gen. Die Bewirtschaftung der Infrastrukturen 
und Versorgung der Bevölkerung mit öffent-
lichen und privaten Dienstleistungen sollte 
nicht durch Übergänge über Pässe, etc. er-
schwert werden.

Bestehende Kooperationen 
Bereits jetzt wird die mangelnde Größe ein-
zelner Gemeinden hinsichtlich Bewirtschaf-
tung und Management verschiedener Themen 
durch Kooperationen und Verbandsstrukturen 
ausgeglichen. Diese Strukturen beruhen einer-
seits auf fachlich-inhaltlichen Überlegungen 
und stellen andererseits für die Bevölkerung 
bereits gewohnte, weil reale übergemeindli-
che Konfigurationen dar. Aus diesen Grün-
den ist bei Gemeindevereinigungen auf diese 
Strukturen in besonderem Ausmaß Bedacht 
zu nehmen. Dabei ist zwischen Pflichtver-
bänden und freiwilligen Kooperationen zu 
unterscheiden.

4.3 Exkurs: Kooperation vs. Gemeinde-
vereinigung
Gemeindekooperationen sind ohne Zweifel 
ein sinnvolles Instrument zur Organisation 
von kommunalen Aufgaben. In der bisherigen 
Praxis kommt die Kooperation daher auch im-
mer dann zum Einsatz, wenn bei den relevan-
ten Entscheidungsträgern (v.a. Bürgermeister-
Innen und Verwaltungsleitung) der Wille zur 
Zusammenarbeit da ist und sich eine konkre-
te Gelegenheit/Notwendigkeit ergibt (z.B. 

Ausscheiden von MitarbeiterInnen, fehlende 
Mittel für Investitionen). Insofern entstehen 
Kooperationen bislang meist anlassbezogen 
und über das gesamte Land betrachtet eher 
zufällig, sieht man von den in Umsetzung 
befindlichen Kleinregionalen Entwicklungs-
konzepten (KEK) ab. Doch auch dabei blei-
ben viele, Erfolg versprechende Bereiche, 
wie etwa alle internen Services (z.B. Lohn-
verrechnung, Beschaffung, Buchhaltung, Ab-
gabeneinhebung, IT) oder die Bau- und Wirt-
schaftshöfe bisher meist unangetastet.

Und so ist es – trotz breit angelegter Initiativen 
wie etwa Regionext – nicht gelungen, einen 
weit reichenden und systematischen Ausbau 
von Kooperationen im Sinne einer langfristi-
gen kommunalen Strategie zu etablieren.

Hinzu kommt, dass durch Gemeindekoope-
rationen zwar eine Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit, der Leistungserbringung in den 
jeweiligen Kooperationsfeldern erreicht wird, 
andere für die Landesregierung wichtige ge-
samthafte Entwicklungsziele damit aber nach 
wie vor offen bleiben. 

Im folgenden Abschnitt werden die jeweiligen 
Chancen/Risiken einer Gemeindevereinigung 
bzw. einer Gemeindekooperation angeführt.

Chancen Gemeindevereinigung

• Gemeindevereinigung schafft klare, ein-
deutige und auf Dauer belastbare (einfa-
chere) Strukturen.

• Mehreinnahmen aus dem FAG werden er-
zielt, wenn die neue Gemeinde mehr als 
10.000 bzw. 20.000 oder 50.000 Einwoh-
nerInnen umfasst bzw. werden Zusatzmit-
tel aus Finanzzuweisungsmitteln gemäß   
§ 21 FAG lukriert.

• Wenn sich Gemeinden vereinigen, können 
leistungsfähigere und professionellere Ein-
heiten geschaffen werden, weil nunmehr 
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durch die höhere Anzahl an MitarbeiterIn-
nen und die größere Zahl der zu bearbei-
tenden Fälle die Möglichkeit zur Speziali-
sierung besteht. 

• Arbeitsteilung ist in größeren Einheiten 
möglich, damit eine höhere Auslastung 
und verstärkte Professionalisierung der 
Fachkräfte erreicht wird.

• Gemeindevereinigungen ermöglichen den 
Abbau von Doppelgleisigkeiten. Der pa-
rallele Betrieb von gering ausgelasteten, 
identischen Einrichtungen in mehreren 
Gemeinden verursacht höhere Gesamtkos-
ten als der Betrieb nur einer Einrichtung, 
gegebenenfalls auch mit größeren Kapazi-
täten, wenn durch eine Gemeindevereini-
gung ein Fixkostenblock wegfällt.

• Es wird eine einfachere Steuerung ermög-
licht, weil keine zwischen mehreren au-
tonomen Gemeinden abgestimmten Ent-
scheidungen herbeigeführt und vollzogen 
werden müssen, sondern ein demokratisch 
legitimierter Gemeinderat entscheidet.

• Einsparungen können erzielt werden, wenn 
die Administration einer größeren Ge-
meinde aufgrund ihrer höheren Verhand-
lungsmacht gegenüber privaten Anbietern 
niedrigere Beschaffungspreise erzielen 
kann, als dies isoliert handelnden, kleine-
ren Einheiten möglich ist.

• Die Aufwertung der Funktion der zukünf-
tigen BürgermeisterInnen wird möglich.

• Politische Ämter können leichter besetzt 
werden, da aus einem größeren Personen-
kreis geschöpft werden kann.

• Der Koordinationsaufwand Gemeinde – 
Bezirkshauptmannschaften – Landesstellen 
verringert sich und die damit verbundenen 
Synergieeffekte leisten auch bei Landes-
verwaltung/Bezirkshauptmannschaften ei-
nen Beitrag zur Verwaltungsreform.

• Größere Einheiten können Finanzmittel 
konzentriert einsetzen, dadurch werden 
Investitionen ermöglicht, die sonst nicht 
erfolgen könnten.

• Raumordnungspolitsche Probleme der 
kleinteiligen Entwicklungspolitik und die 
damit oft einhergehende Realisierung des 
zweitbesten Standorts („Eine Fabrik für 
jedes Dorf", Siedlungspolitik – jede Ge-
meinde ist bestrebt, EinwohnerInnen an-
zusiedeln bzw. zu halten) könnten leichter 
überwunden werden.

Risiken Gemeindevereinigung

• Mindereinnahmen aus dem FAG sind mög-
lich, wenn die EinwohnerInnenschwelle 
nicht übersprungen wird und die Finanz-
kraft steigt.

• Transformationskosten fallen an (EDV-
Umstellung, Adaptierungen im Infrastruk-
turbereich, Organisationsentwicklung).

• Bisher engagierte Ehrenamtliche könnten 
sich zurückziehen.

• Es besteht die Gefahr, dass ökonomisch 
irrationale Entscheidungen, wie die ge-
trennte Beibehaltung der ursprünglichen 
Gemeindeeinrichtungen, aus politischen 
Erwägungen getroffen und somit Einspa-
rungspotenziale nicht gehoben werden.

• Die Frage der Nachnutzung von nicht mehr 
benötigten Infrastruktureinrichtungen in 
peripheren Gemeinden (z.B. stillgelegtes 
Gemeindeamt) muss gelöst werden.

• Aspekte der Erreichbarkeit von kommu-
nalen Einrichtungen (kann aber durch de-
zentrale Servicestellen und e-government 
gelöst werden) müssen geklärt werden.
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Chancen Kooperation

• Generell können positive Effekte der Ver-
einigung (Kosteneinsparung, Qualitätsstei-
gerung, Erhöhung der Rechtssicherheit, 
etc.) teilweise auch auf eine Kooperation 
umgelegt werden (de facto wird dieses Po-
tenzial jedoch vielfach nicht gehoben).

• Es besteht die Chance zur Effizienzsteige-
rung und Professionalisierung, wobei die 
Gemeinden politisch eigenständig bleiben.

• Die Kooperation ist eine allseits anerkann-
te Form der Strukturveränderung – bei Ge-
meinden und Bevölkerung positiv besetzt 
und leichter umsetzbar.

• Kooperationen werden von Gemeinden in 
einigen Bereichen seit vielen Jahren/Jahr-
zehnten praktiziert (Abwasserverband, 
Abfallwirtschaft, etc.).

Risiken Kooperation

• Kooperationen werden hauptsächlich in je-
nen Bereichen realisiert, wo sie bestehende 
Entscheidungsstrukturen nicht berühren.

• In Bereichen wie Raumplanung existieren 
bisher keine nennenswerten Kooperationen 
und damit auch keine Erfahrungswerte.

• Kooperationen funktionieren nur, wenn 
und solange die Partner das wollen.

• Kooperationen erfordern einen stetig ho-
hen Abstimmungsbedarf, es bedarf oftmals 
langer Verhandlungen, bis sich Partner zu 
einem Konsens durchringen.

• Verteilungs- beziehungsweise Kostenauf-
teilungskonflikte treten immer wieder auf.

• Partikularinteressen der autonomen Ge-
meinden müssen gebündelt werden.

• Zusätzliche Leistungs- und Verrechnungs-
kreise zwischen den Gemeinden entstehen.

• Intensive Kooperationen in Verbänden 
sind aus Sicht der Gemeindeautonomie zu 
hinterfragen, weil dadurch Entscheidun-
gen in die Verbandsstruktur verlagert und 
rechtlich dem Gemeinderat entzogen wer-
den könnten. Es gibt nur eine Berichts- und 
keine Zustimmungspflicht.

• Kooperationen sind eine zusätzliche Ver-
waltungs- und Koordinationsebene und er-
höhen den Aufwand.

• Kooperationen sind unverbindlich und 
können jederzeit wieder aufgelöst werden.

• „Boykott“ eines einzelnen Partners kann 
eine Realisierung unmöglich machen.
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5. Auswirkungen

Um die Auswirkungen einer Gemeindestruk-
turreform darzustellen, wurden ExpertInnen 
mit der Ausarbeitung und Analyse von mo-
dellhaften Berechnungen beauftragt.

Erste Ergebnisse liegen nun vor und werden 
im Folgenden aggregiert dargestellt.

5.1 Ermittlung des Einsparpotenzials und 
Bewertung der makroökonomischen Effekte 
einer Gemeindestrukturreform

Ziel der in Auftrag gegebenen Studie war es, 
die möglichen Einsparungspotenziale einer 
Gemeindestrukturreform in der Steiermark 
auf Grundlage der verfügbaren Rechnungs-
abschlüsse abzuschätzen. Zudem sollten in 
einem zweiten Schritt die volks- bzw. regio-
nalwirtschaftlichen Auswirkungen einer Rein-
vestition der Einsparungen bewertet werden. 

Die Berechnungen der Joanneum Research 
Forschungsgesellschaft mbH zeigen erstmals, 
dass die Betreuungskosten je Gemeindebürge-
rIn abnehmen, je mehr EinwohnerInnen eine 
Gemeinde hat. Bei Betrachtung der einwohner-
Innenunabhängigen Fixkosten sind diese zu 
rund 800 Mio. € (bzw. 27%) den Ausgaben für 
überörtliche Aufgaben zuzuordnen und zu 52 

Mio. raumstrukturell bedingte Kosten. Beide 
Kostenarten, also jene, die durch überörtliche 
Funktionen, als auch jene, die durch die Flä-
che verursacht werden, können annahmege-
mäß durch die Gemeindestrukturreform nicht 
reduziert werden und sind daher als fix anzu-
sehen. Jene Betreuungskosten, die aber der/
die einzelne GemeindebürgerIn verursacht (rd. 
1.970 Mio. € bzw. 67%) sind in den kleinsten 
Gemeinden signifikant am höchsten. 

Hierzu wird in der Studie ausgeführt: 
„Bisherige Analysen der Gemeindekosten 
haben meist auf einzelne Ausgabengruppen, 
die nicht immer von Gemeinde zu Gemein-
de vergleichbar sind oder auf die einfachste 
mögliche Kennzahl, die durchschnittlichen 
Kosten je GemeindebürgerIn, abgestellt. Die-
se Betrachtungsweise kann jedoch zum Teil 
irreführend sein, weil ein Teil der Leistungen 
von insbesondere größeren Gemeinden nicht 
ausschließlich für die eigenen Gemeinde-
bürgerInnen erbracht werden, sondern für 
weitere Gemeinden bis hin zu einer Region. 
Umgekehrt ist es auch nicht korrekt, bevölke-
rungsmäßig kleinen Gemeinden hohe Durch-
schnittskosten je GemeindebürgerIn vorzu-
rechnen, wenn diese u.U. durch eine große 
Gemeindefläche und eine entsprechend dünne 
Besiedelungsdichte verursacht werden.
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Um das Einsparungspotenzial zu berechnen, 
gilt es daher, die sich mit der EinwohnerInnen-
zahl direkt verändernden Kostenbestandteile 
näher anzusehen. Zwei Drittel, also 67 % der 
Ausgaben können im Modell sehr gut durch 
die EinwohnerInnenzahl einer Gemeinde er-
klärt werden und hier gibt es, wie die folgende 
Abbildung zeigt, durchaus Gestaltungsspiel-
raum. Denn diese Kosten der Gemeinden (in 
der Abbildung rot dargestellt) nehmen (nach 
Abzug von flächenbezogenen und zentralört-
lichen Ausgaben) je EinwohnerIn tendenziell 
ab, je größer die Gemeinde ist. Dabei zeigen 
sich zwei besonders günstige Gemeindegrö-
ßenklassen: Mit rund 1.530 € pro Kopf bei 
Gemeinden mit 2.501 bis 5.000 EinwohnerIn-
nen sowie mit rund 1.470 € pro Kopf bei Graz 
(gleichzeitig absolutes Minimum).“

Daher gibt es zusammenfassend beurteilt ei-
nen rein strukturell bedingten Einsparungsef-
fekt von rund 40 Mio. € 9 pro Jahr, wenn die 
SteirerInnen künftig im Durchschnitt in grö-
ßeren Gemeinden leben und betreut werden. 
In diesem Modell ist noch nicht berücksich-
tigt, dass es in der Regel bei Zusammenlegun-
gen von Verwaltungsabläufen zu zusätzlichen 
Effizienzsteigerungen kommt.

Im Rahmen der Haushaltsanalyse der stei-
rischen Gemeinden wurde dargestellt, dass 
die Entwicklung der freien Finanzspitze der 
steirischen Gemeinden zunehmend negativ 
ist. In einem zweiten Schritt wurden von der 
Joanneum Research Forschungsgesellschaft 
mbH anhand der durch eine Gemeindestruk-
turreform realisierbaren Einsparungen, die 

zukünftig wieder möglich werdenden Inves-
titionen berechnet. Prämisse dieser Berech-
nung war es, dass dieses Einsparungspotenzi-
al prinzipiell zur Verfügung steht, um einen 
Investitionsstau aufgrund der knappen öffent-
lichen Kassen aufzulösen und Investitionen in 
sinnvolle Gemeinde-Infrastrukturmaßnahmen 
getätigt werden.

„Unter der Annahme, dass die Gemeinden 
vorwiegend Bauinvestitionen tätigen, resul-
tiert infolge einer dauerhaften Erhöhung der 
Gemeindeinvestitionen ein Bruttowertschöp-
fungsmultiplikator von 1,0 in der kurzen Frist 
und 1,3 in der langen Frist. Für die Steier-
mark bedeutet dies, dass mit einer Investiti-
on von 40,9 Mio. € jährlich 40,1 Mio. € an 
zusätzlicher Wertschöpfung in der Steiermark 
generiert werden. Langfristig sind mit der 
jährlichen Investition in Summe 52,8 Mio. € 
an zusätzlicher Wertschöpfung verbunden, 
wobei dieser Effekt rund 4 Jahre nach getä-
tigter Investition zu 90% realisiert werden 
kann. 

Dem Bruttowertschöpfungseffekt stehen je 
eingesetzter Million € kurzfristig 16,1 un-
selbstständige Beschäftigungsverhältnisse 
gegenüber. In der langen Frist können je ein-
gesetzter Million € 19,8 unselbstständig Be-
schäftigte ausgelastet werden. Demnach ist 
davon auszugehen, dass bei einer dauerhaf-
ten Investition von 40,9 Mio. € in Summe in 
der Steiermark zusätzlich rund 650 unselbst-
ständig Beschäftigte jährlich verbunden sind, 
in der langen Frist rund 800 unselbstständig 
Beschäftigte.10“

10 Mangels Verfügbarkeit von Informationen über einen mit der Gemeindevereinigung verbundenen Stel-
lenabbau handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Effekten um Bruttoeffekte. Das heißt, der mögliche 
negative Beschäftigungseffekt durch die Restrukturierung ist in den Ergebnissen nicht enthalten. Die Er-
gebnisse verdeutlichen jedoch, dass durch den Investitionseffekt eine Kompensation durchgeführt werden 
kann. Erst wenn im Gemeindebereich mehr als 650-800 Beschäftigte abgebaut werden würden, müsste 
man von negativen Beschäftigungseffekten für die Steiermark sprechen.

9 Die Studie steht unter www.gemeindestrukturreform.steiermark.at als download zur Verfügung
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5.2 Exemplarische Abschätzung von ausga-
benseitigen Effekten für ausgewählte Bereiche 
von modellhaften Gemeindevereinigungen 

Neben der Analyse auf gesamtsteirischer 
Ebene wurden anhand von Modellstrukturen 
theoretisch mögliche ausgabenseitige Einspa-
rungspotenziale resultierend aus Gemeinde-
vereinigungen exemplarisch herausgearbei-
tet. Dabei wurden Einsparungspotenziale in 
den Kategorien Gemeindeämter, Personal, 
Gemeindevertretungsorgane, Fuhrpark und 
Bauhof sowie Materialeinkauf aufgezeigt. 
Basierend auf den zur Verfügung stehenden 
Daten wurden folgende Einsparungspotenzi-
ale errechnet:

„Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die 
aus drei modellhaften Gemeindevereinigun-
gen exemplarisch abgeleiteten unmittelbaren 
Einsparungspotenziale basierend auf verein-
fachten Prämissen und modellhaften Berech-
nungen unterschiedlich groß sind. Die Diffe-
renzen sind auf unterschiedliche Strukturen, 
bestehende Kooperationen und die analysier-
ten Bereiche zurückzuführen.

• Die unmittelbaren kurzfristig wirkenden 
Einsparungspotenziale betreffend die lau-
fenden Infrastrukturausgaben für die Ge-
meindeämter können basierend auf den 
exemplarischen Berechnungen jährlich bis 
zu rd. 85% erwartet werden. Darüber hi-
naus können aus einer möglichen Verwer-
tung nicht mehr benötigter Infrastruktur 
positive Einmaleffekte erzielt werden, da 
die potenziellen Verwertungserlöse die Ad-
aptierungs- und Erweiterungsinvestitionen 
beim verbleibenden Gemeindeamt voraus-
sichtlich überschreiten werden. 

• Im Bereich des Fuhrparks werden in der 
vorliegenden Untersuchung Einsparungs-
effekte nur bezogen auf ersparte Ersatzin-
vestitionen betrachtet. Die unmittelbaren 
Einsparungen können mittel- bis langfristig 
mit bis zu rund 35% der erforderlichen In-
vestitionen für den Fuhrpark abgeschätzt 
werden.

• Die laufenden Ausgaben für die Infra-
strukturkosten der Bauhöfe können stark 
vereinfachend um jährlich bis zu rd. 25% 
gesenkt werden. Die Einmaleffekte (Ver-
wertung der Liegenschaften und erforder-
liche Adaptierungen) sind jeweils nach Be-
trachtungsszenario und strukturellen bzw. 
geografischen Gegebenheiten zu berück-
sichtigen.

• Im Personalbereich ist aufgrund eines 
unterstellten natürlichen Personalabbaus 
kurzfristig kein relevantes Einsparungspo-
tenzial zu erwarten. Mittel- und langfris-
tig können stark vereinfachend Senkungen 
der Personalausgaben jährlich bis zu rd. 
11% abgeschätzt werden. Die Berechnun-
gen basieren auf Annahmen; aufgrund 
fehlender Informationen werden weder die 
Altersstruktur noch die Qualifikation der 
MitarbeiterInnen berücksichtigt.

• Ein unmittelbares jährliches Einsparungs-
potenzial in Höhe bis zu 5% der derzeiti-
gen Ausgaben für Verbrauchs- und Ge-
brauchsgüter kann vereinfachend vermutet 
werden.

Allgemein kann festgehalten werden, dass bei 
Gemeinden mit bereits umfangreich beste-
henden Kooperationen ein wesentlich gerin-
geres Einsparungspotenzial durch eine Ge-
meindevereinigung erwartet wird. Bei einer 
Vereinigung von Umlandgemeinden mit einer 
Zentralgemeinde kann ein hohes Einspa-
rungspotenzial vermutet werden. Die Zentral-
gemeinde wird in der Regel mit ihrer eigenen 
bestehenden Infrastruktur die Aufgaben der 
Umlandgemeinden mit geringfügigen Kapazi-
tätserweiterungen übernehmen können. Somit 
sind in solchen Konstellationen in der Regel 
größere finanzielle Einsparungspotenziale zu 
erwarten.“
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5.3. FAG-Auswirkungen

Die Grundlagen der finanziellen Ausstattung 
der österreichischen Gemeinden sind im Fi-
nanz-Verfassungsgesetz 1948 idgF geregelt. 
Dieses Gesetz enthält in umfassender Weise 
die Regelung der finanziellen Beziehungen 
zwischen Bund, Land und Gemeinden. Ge-
mäß Art 116 Abs. 2 B-VG ist die Gemeinde 
ein selbständiger Wirtschaftskörper, unter 
anderem mit dem Recht, im Rahmen der Fi-
nanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu 
führen und Abgaben auszuschreiben. 

Im § 3 Abs. 1 F-VG 1948 wird unter anderem 
der Bundesgesetzgebung das Recht der Vertei-
lung der Besteuerungsrechte und Abgabenrech-
te zwischen Bund und Ländern eingeräumt. § 4 
F-VG 1948 sieht vor, dass diese Verteilung in 
„Übereinstimmung mit der Verteilung der Las-
ten der öffentlichen Verwaltung zu erfolgen“ 
hat und darauf „Bedacht zu nehmen ist, dass 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit der betei-
ligten Gebietskörperschaften nicht überschrit-
ten werden“. Nach § 8 Abs 2 F-VG 1948 hat 
die Landesgesetzgebung bei der Regelung der 
Landes- und Gemeindeabgaben Rücksicht auf 
„die Erhaltung der finanziellen Leistungsfä-
higkeit der Gemeinden Rücksicht zu nehmen“. 
Hinzu tritt, dass den Gemeinden kein Abga-
benerfindungsrecht zusteht. 

Diese im Rahmen der Finanzverfassung eher 
schwache Stellung der österreichischen Ge-
meinden gegenüber dem Bund und den Län-
dern wird in Österreich durch die Praxis eines 
Paktes über den Finanzausgleich zwischen den 
betreffenden Gebietskörperschaften teilweise 
korrigiert. Die österreichischen Gemeinden 
nehmen an den Verhandlungen über den Fi-
nanzausgleichspakt, vertreten durch den Ös-
terreichischen Gemeindebund und den Öster-
reichischen Städtebund teil, gleichberechtigt 
nehmen Bund und Länder teil. Beim letzten 
Finanzausgleich wurden zwar € 100 Mio. für 
Gemeinden bis 10.000 Einwohner verwendet, 
beim nächsten Finanzausgleich müssen aber 
die von Abwanderung betroffenen Gemein-
den verstärkt Berücksichtigung finden. 

Unter Finanzausgleich wird im weitesten Sinn 
die Verteilung der zur Aufgabenerfüllung ver-
fügbaren Mittel (etwa Einnahmen aus Abga-
ben) auf die Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder, Gemeinden) und auf die einzelnen 
Länder und Gemeinden verstanden. Das ös-
terreichische System des Finanzausgleiches 
lebt davon, dass die Gebietskörperschaften 
in mehrjährigen Abständen zu Verhandlun-
gen über einen neuen Pakt zusammentreten 
und den österreichischen Finanzausgleich 
neu verhandeln. In der Folge erlässt die Bun-
desgesetzgebung auf Basis dieses Paktes ein 
sogenanntes Finanzausgleichsgesetz, zuletzt 
das Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. Nr. 
103/2007, idgF (FAG 2008). Das FAG 2008 
gilt derzeit bis 31.12.2014. Bis zu diesem 
Zeitpunkt müssen, nach derzeitigem Informa-
tionsstand, die Gebietskörperschaften einen 
neuen Pakt ausverhandeln und die Bundesge-
setzgebung ein neues Finanzausgleichsgesetz 
erlassen. 

Das Finanzausgleichsgesetz 2008 brachte für 
die steirischen Gemeinden folgende, wesent-
liche Veränderungen:

• Entfall des Konsolidierungsbeitrages und 
weitere Abflachung des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels

• Umwandlung von Transfers in Ertragsan-
teile

• Anwendung der Daten der Bevölkerungs-
statistik/Registerzählung

• € 16 Mio. für finanzschwache Gemeinden 
über 10.000 EinwohnerInnen

Vor allem die jährliche Berücksichtigung der 
Daten der Bevölkerungsstatistik und die damit 
verbundene, gegenüber bisherigen Finanzaus-
gleichsperioden unmittelbarere Berücksichti-
gung von Abwanderung und Zuzug in einer 
Gemeinde hat die Einnahmensituation der 
steirischen Gemeinden nachhaltig beeinflusst 
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und dynamisiert. Von Abwanderung betroffe-
ne Gemeinden verlieren nunmehr Ertragsan-
teile unmittelbar aufgrund jährlich erhobener 
Bevölkerungsstatistiken. Hingegen gewinnen 
Gemeinden mit Zuzug durch die jährliche An-
passung und erhalten höhere Ertragsanteile 
aus der Verteilung der verfügbaren Mittel auf 
Ebene der steirischen Gemeinden. 

Bei der Verteilung der Ertragsanteile sind auf 
Basis des FAG 2008 die Volkszahl, der abge-
stufte Bevölkerungsschlüssel und diverse Fix-
schlüssel die bestimmenden Indikatoren für 
die Zuteilung der Ertragsanteile an die steiri-
schen Gemeinden.

Die Bevölkerung des Landes Steiermark 
wuchs in der Vergangenheit gegenüber dem 
österreichischen Schnitt unterdurchschnitt-
lich. Die steirischen Gemeinden weisen, au-
ßer der Landeshauptstadt Graz und deren 
Umgebung, insgesamt ebenfalls eine unter-
durchschnittliche Bevölkerungsentwicklung 
auf. Diese Entwicklung ist mitverantwortlich, 
dass die steirischen Gemeinden gegenüber 
den übrigen Gemeinden aus Bundesländern 
mit einem durchschnittlichen bzw. überdurch-
schnittlichen Bevölkerungswachstum Er-
tragsanteile verloren haben.

Hinzu tritt, dass die Größenstruktur der steiri-
schen Gemeinden – abgebildet im abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel – durch die Kleintei-
ligkeit ebenfalls einen Nachteil gegenüber 
den übrigen Bundesländern bringt. 

Schließlich führt die Mittelzuteilung über die 
Fixschlüssel aus historischen Gründen zu ei-
ner geringeren Mittelzuteilung an steirische 

Gemeinden als etwa an Gemeinden der Län-
der Vorarlberg, Tirol oder Salzburg. 

Die Gemeindestrukturreform des Landes 
Steiermark zielt darauf ab, den steirischen 
Gemeinden Handlungsspielräume zu schaf-
fen bzw. zu erhalten. Die Gemeindegrößen-
klassen (siehe dazu Kapitel 2.1.1) zeigen, 
dass etwa die Bundesländer Oberösterreich 
und Niederösterreich vor allem in den Grö-
ßenkategorien über 10.000 EinwohnerInnen, 
über 20.000 EinwohnerInnen und über 50.000 
EinwohnerInnen mehr Gemeinden aufweisen 
als das Bundesland Steiermark.

Das System des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels sieht in diesem Zusammenhang ei-
nen höheren Hebesatz ab 10.001 EinwohnerIn-
nen (Faktor 1 2/3) und einen erheblich höheren 
Hebesatz ab 20.001 EinwohnerInnen (Faktor 
2) vor. Bundesländer mit einem höheren An-
teil an Gemeinden in den Größenklassen über 
10.000 EinwohnerInnen erhalten daher auf-
grund eines höheren Anteils am abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel österreichweit, im 
Verhältnis zu anderen Bundesländern höhere 
Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich.

Allgemein ist auf Basis des FAG 2008 zu kon-
statieren, dass, sobald sich im Zuge der Ge-
meindestrukturreform des Landes Steiermark 
neue Gemeinden mit mehr als 10.000 Ein-
wohnerInnen, mehr als 20.000 EinwohnerIn-
nen und/oder sogar mehr als 50.000 Einwoh-
nerInnen bilden, alle steirischen Gemeinden 
aufgrund des Finanzausgleichs auf Ebene der 
steirischen Gemeinden von dieser Gemeinde-
strukturreform betroffen sein werden. 
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6. Begleitmaßnahmen

6.1 Anpassung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen

Die gesetzlichen Anpassungen werden unter 
Beachtung des im Leitbild dargestellten Kon-
zeptes zum entsprechenden Zeitpunkt dem 
Landtag Steiermark zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Diesbezügliche Gesetzesänderun-
gen werden insbesondere im Bereich der Stei-
ermärkischen Gemeindeordnung 1967 und 
des Steiermärkischen Gemeinde-Bezügege-
setzes erforderlich sein.

OrtsteilbürgermeisterIn
In der vorzulegenden Novelle zur Steiermär-
kischen Gemeindeordnung sollte eine um-
fassende Neuregelung über die Bestellung, 
Tätigkeit und Kompetenz der sogenannten 
„OrtsteilbürgermeisterInnen“ die bisherigen 
Bestimmungen über den „Ortsvorsteher (Bür-
gerrat)“ ersetzen. Demnach haben Gemein-
den, die von einer Gebietsänderung betroffen 
sind, die Möglichkeit zur Herstellung einer 
engeren Verbindung zwischen der Bevölke-
rung und den Organen und Einrichtungen der 
Gemeinde für Ortsverwaltungsteile eine/n 
OrtsteilbürgermeisterIn zu bestellen. Im Falle 
einer Vereinigung von mehreren Gemeinden 
zu einer Gemeinde könnte das neu entstande-
ne Gemeindegebiet in Ortsverwaltungsteile 
unterteilt werden; dabei sollten die ursprüng-
lichen Gemeinden jeweils eigene Ortsverwal-
tungsteile bilden.

Der/die OrtsteilbürgermeisterIn, der/die sei-
nen/ihren Wohnsitz im betreffenden Orts-
verwaltungsteil hat und zumindest in den 
Gemeinderat wählbar sein muss, wird vom 
Gemeinderat aufgrund eines bindenden Wahl-
vorschlages der stimmenstärksten Partei im 
Ortsverwaltungsteil gewählt. Die Dauer der 
Funktionsperiode ist der des Gemeinderates 
gleichgesetzt.

Der/die OrtsteilbürgermeisterIn hat den/
die BürgermeisterIn bei seiner/ihrer Amts-
führung in jenen Angelegenheiten, die sich 
auf den Ortsverwaltungsteil beziehen, zu 

unterstützen. Er/sie hat dem/der Bürgermeis-
terIn über die kommunalen Erfordernisse des 
Ortsverwaltungsteiles laufend zu berichten 
und geeignet erscheinende Vorschläge zu er-
statten. Der/die OrtsteilbürgermeisterIn kann 
mit jenen ortsteilbezogenen Aufgaben betraut 
werden, die für den Ortsverwaltungsteil von 
wesentlicher Bedeutung sind und ist vor je-
der Entscheidung oder Beschlussfassung der 
Gemeindeorgane über Angelegenheiten, die 
sich auf den Ortsverwaltungsteil beziehen, 
mit Ausnahme des behördlichen Aufgabenbe-
reiches, zu hören. 

Die Einführung der Funktion von Ortsteilbür-
germeisterInnen erfordert auch eine Änderung 
des Steiermärkischen Gemeinde-Bezügege-
setzes, da beabsichtigt ist, für die Tätigkeit 
als OrtsteilbürgermeisterIn einen Bezug zu 
gewähren.

6.2. Fragen der Identität

Die Häufigkeit der persönlichen Kontakte mit 
der eigenen Gemeindeverwaltung – je nach 
Lebensabschnitt – ist zwar unterschiedlich, 
bleibt aber in Summe insgesamt überschaubar.
Hinzu kommt, dass vermehrte elektronische 
Verfahren die Zahl der Kontakte noch weiter 
senken. Bereits heute gibt es viele gute An-
sätze, wie wohnortnah ein Zugang zur Ge-
meindeverwaltung geschaffen werden kann, 
ohne ein Gemeindeamt vorhalten zu müssen. 
Beispielhaft seien dezentrale kleine Bürger-
servicestellen oder auch mobile Serviceein-
heiten, die temporär wohnortnah Leistungen 
anbieten, genannt.

Die Mobilität der Menschen hat deutlich zu-
genommen: In unserem Berufs- und auch 
Freizeitverhalten orientieren wir uns selbst-
verständlich regional. Wir gehen in der Ge-
meinde A ins Kino, in B in die Schule und in 
C ins Freibad und in D arbeiten wir. 

Für die Bevölkerungsgruppen, die generell 
weniger mobil sind, lassen sich speziell auf 
diese Bedürfnisse zugeschnittene Alternati-
ven finden.
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Wappen
Nach einer Vereinigung von Gemeinden be-
steht die Möglichkeit für die (neue) Gemein-
de, bei der Steiermärkischen Landesregierung 
die Verleihung eines (neuen) Wappens zu be-
antragen. Die vor Wirksamwerden einer Ge-
bietsänderung verliehenen Gemeindewappen 
können unter bestimmten Voraussetzungen als 
offizielle Ortsteilembleme erhalten bleiben.

Ortstafel
Die bestehende Ortstafel mit dem bisheri-
gen Namen des Ortes kann bestehen bleiben. 
Es ist zulässig, den neuen Gemeindenamen 
aus Gründen der Orientierung mit kleinerer 
Schrift darunter zu setzen.

Gemeindename/Ortschaftsname
Die Änderung des Namens einer Gemeinde 
oder einer Ortschaft bedarf der Genehmigung 
der Landesregierung. Ist der neue Name der 
Gemeinde oder einer Ortschaft mit dem Na-
men einer anderen Gemeinde oder Ortschaft 
im Bundesgebiet gleichlautend oder diesem 
verwechselbar ähnlich, so darf die Namens-
änderung untersagt werden. 

Bei Vereinigung, Teilung oder Neubildung 
von Gemeinden bestimmt die Landesregie-
rung nach Anhörung der beteiligten Gemein-
den den Namen der neuen Gemeinde. Auch 
die Namen neugebildeter Ortschaften bedür-
fen der Genehmigung der Landesregierung.

In diesem Zusammenhang ist es möglich, 
dass die bisherigen Gemeindenamen als 
Ortschaftsname bzw. die bisherigen geogra-
fischen Ortschaftsnamen der von der Ver-
einigung betroffenen Gemeinden ebenfalls 
erhalten bleiben, da diese Bezeichnungen 
bereits vor der Gemeindevereinigung die 
Voraussetzung erfüllen mussten, mit Namen 
anderer Gemeinden oder Ortschaften im Bun-
desgebiet weder gleichlautend noch verwech-
selbar ähnlich zu sein.

Vereine, etc.
An der „Geografie“ der beteiligten Gemeinden 
ändert sich nichts. Die Vereinigung betrifft vor 
allem Strukturen und organisatorische Fragen 

der politischen Gemeinden, nicht aber Aspek-
te des alltäglichen Zusammenlebens. Örtliche 
Kultur und Identität basiert auf dem gesell-
schaftlichen Engagement der Bevölkerung, 
aber auch auf dem kulturellen und sportlichen 
Wirken von örtlichen Vereinen. Diese Vielfalt 
ist erwünscht und fördert die lokale Identität. 
Die verschiedenen Kulturen sollen weiterhin 
gepflegt und gelebt werden; sie sollen dabei 
ihre Eigenständigkeit und ihre Traditionen 
behalten – gänzlich unabhängig von der Ge-
meindevereinigung. Die bisherige Ortsge-
meinschaft mit ihren Besonderheiten (Verei-
ne, Veranstaltungen, etc.) bleibt bestehen. Die 
Strukturen der einzelnen Orte verändern sich 
kaum – und wenn, dann wäre das zukünftig 
auch ohne Vereinigung möglich.

6.3 Anreize

FAG-Fusionsprämie
Der Bund wollte im FAG 2008 Anreize für die 
Bereinigung der Gemeindestrukturen in Ös-
terreich setzen und hat daher eine Anschub-
finanzierung von Gemeindevereinigungen in 
§ 21 Abs. 9 FAG aufgenommen. Dieser zeit-
lich befristete Vorweganteil für Gemeindever-
einigungen ist in den Richtlinien der Länder 
vorzusehen und beträgt als Mindesthöhe je 
Gemeindefusion im ersten Jahr € 80.000,-, 
im zweiten Jahr € 60.000,-, im dritten Jahr € 
40.000,- und im vierten Jahr € 20.000,-, ge-
samt somit € 200.000,-. Bei Vereinigung von 
mehr als zwei Gemeinden erhöht sich der Vor-
weganteil je weiterer Gemeinde um die vor-
stehenden Beträge.

Reformfonds des Landes
Da das Land Steiermark ein besonderes Inte-
resse an freiwilligen Gemeindevereinigungen 
hat, wurde ein „Reformfonds“ eingerichtet. 
Gemeinden, die sich freiwillig zusammen-
schließen, sollen durch diese Mittel der Über-
gang zu einer neuen gemeinsamen Gemein-
de erleichtert und bestimmte Vorhaben oder 
Maßnahmen zu diesem Zweck finanziell 
unterstützt werden können. In der Verhand-
lungsphase sollen die Gemeinden ihre diesbe-
züglichen Vorstellungen präsentieren. 
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7. Weitere Vorgangsweise

Durch die in diesem Dokument beschriebenen 
Rahmenbedingungen zur Gemeindestruktur-
reform sollen die Gemeinden dauerhaft in die 
Lage versetzt werden, ihre Aufgaben sachge-
recht, effizient und in entsprechender Qualität 
zu erfüllen. Die drei genannten Ziele:

• Wirtschaftliche, leistungsfähige und profes-
sionelle Gemeinden

• Abgestimmte raumordungs- und verkehrs-
politische Maßnahmen

• Stärkung des Engagements für das Gemein-
wohl/Ehrenamt

sollen durch neue Gemeindestrukturen besser 
erreicht werden. Die Devise für die Zukunft 
der steirischen Gemeinden lautet „Stärkere Ge-
meinden – Größere Chancen“.

Die Steiermärkische Landesregierung ist sich 
bewusst, dass die Erreichung dieser Ziele eines 
intensiven Prozesses unter starker Einbindung 
der Gemeinden bedarf. 

Daher wurde dieser Prozess für eine neue Ge-
meindestrukturreform in Phasen gegliedert:

Vorschlagsphase: Oktober 2011 
bis 31. Jänner 2012:
Ziel dieser Phase war es, den steirischen Ge-
meinden die Möglichkeit zu geben, sich aktiv 
am Prozess zu beteiligen. Die Gemeinden wa-
ren aufgerufen, mit zu gestalten und ihre eige-
nen Vorschläge für eine neue Gemeindestruk-
tur einzubringen. Viele Gemeinden machten 
von dieser Möglichkeit Gebrauch. In vielen 
Gesprächen und Diskussionsrunden zwischen 
den Gemeinden, aber auch mit VertreterInnen 
des Landes, wurden die Rahmenbedingun-
gen, Chancen und Risiken einer Strukturre-
form erörtert. Das Land Steiermark erarbeite-
te in dieser Phase unter Berücksichtigung der 
eingelangten Vorschläge das gegenständliche 
Leitbild, in dem die Leitlinien für die neue Ge-
meindestruktur dargestellt werden.  

Verhandlungsphase: 1. Februar 2012 
bis 30. September 2012:
In der Verhandlungsphase werden die Vorstel-
lungen des Landes und die Vorschläge der Ge-
meinden eingehend diskutiert.

Ziel dieser Phase ist es, in intensiven Verhand-
lungen Überzeugungsarbeit zu leisten und ei-
nen breiten Konsens für die neue Gemeinde-
struktur zu finden. Dazu werden Gespräche mit 
den betroffenen Gemeinden und VertreterInnen 
der zuständigen Gemeindereferenten sowie 
ExpertInnen des Landes Steiermark stattfin-
den. Diese Gespräche erfolgen im organisatori-
schen Rahmen der Bezirkshauptmannschaften.

Entscheidungsphase: 1. Oktober 2012 
bis 31. Jänner 2013:
Das Land Steiermark wird in dieser Phase die 
Ergebnisse aus der Verhandlungsphase ana-
lysieren und auf Basis des Leitbildes einen 
Vorschlag für die neue Gemeindestruktur er-
arbeiten. Den bis dahin freiwillig eingebrach-
ten Vorschlägen bezüglich Gemeindeverei-
nigungen wird dabei besondere Bedeutung 
beigemessen. 

Diese neue Gemeindestruktur wird samt den 
erforderlichen Begleitmaßnahmen der Landes-
regierung und dem Landtag zur Beschlussfas-
sung vorgelegt.

Ziel dieser Phase ist es, unter Würdigung aller 
eingebrachten Argumente die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass die Gemeindestruktur-
reform mit 1. Jänner 2015 wirksam werden 
kann. Die nächsten Gemeinderatswahlen im 
März 2015 sollen bereits in der neuen Gemein-
destruktur abgehalten werden.
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Ausblick
Das Leitbild bildet mit der Darstellung der Aus-
gangslage, Ziele und Kriterien den Rahmen für 
den Reformprozess auf Gemeindeebene in der 
Steiermark. Der demografische Wandel, die 
wirtschaftliche Entwicklung in der Europäi-
schen Union und nicht zuletzt die geänderten 

Lebensrealitäten erfordern verantwortungsvol-
le Entscheidungen. Mit dieser Gemeindestruk-
turreform soll die zukünftige Leistungsfähig-
keit der steirischen Gemeinden zum Nutzen der 
GemeindebürgerInnen erhalten und gestärkt 
werden. Aus der Sicht der Landesregierung bie-
ten stärkere Gemeinden auch größere Chancen.  


